
INFORMATIONEN ZUR 

B196-ERWEITERUNG   

 
WAS IST B196? 

Bei B196 handelt es sich um eine Erweiterung (des Auto-Führerscheins) mit der man in Deutschland die 

Fahrerlaubnis für Motorräder der Klasse A1 „auf dem kleinen Dienstweg“ erwerben kann. 

 

WELCHE VORAUSSETZUNGEN MÜSSEN GEGEBEN SEIN? 

Um den B196 machen zu können, ist der Vorbesitz der Führerscheinklasse B (Auto) notwendig. Die Klasse B 

muss – ohne Unterbrechungen – schon 5 Jahre im Vorbesitz sein! 

 

WAS DARF ICH MIT DEM B196-SCHEIN FAHREN? 

+ Krafträder (mit Beiwagen) und dreirädrige Kraftfahrzeuge (symmetrisch angeordnete Räder) mit max.  

    125 ccm Hubraum, max. 11 kW oder 15 PS und Verhältnis Leistung zu Gewicht nicht mehr als 0,1 kW/kg. 

+ Dreirädrige Kraftfahrzeuge (symmetrisch angeordnete Räder) mit Verbrennungsmotor dürfen mehr als  

    50 ccm bzw. 45 km/h haben, jedoch max. 15 kW Leistung. 

+ Quads (ohne Beschränkung) 

+ Krafträder der Klasse AM und Mofa 

 

WANN KANN ICH MIT DEM B196 STARTEN? 

Das Mindestalter ist 25 Jahre. Mit 24,5 Jahren kann man die Ausbildung in der Fahrschule starten. 

 

WIE UMFÄNGLICH IST MEINE AUSBILDUNG? 

• 4 x Zusatzunterricht für Klasse A 

• 10 Fahrstunden 

  

Für B196 sind keine Prüfungen abzulegen. 

 

WIE LANGE DAUERT DIE PROBEZEIT? 

Bei Erweiterung (mit Vorbesitz einer Führerscheinklasse mit Probezeit): 

Die 2-jährige Probezeit wird in der Regel nur einmal auferlegt. 

Hat man z. B. bereits den B-Führerschein erworben und die dafür geltende Probezeit ist verstrichen, wird für 

den nachfolgenden B196-Führerschein keine erneute Probezeit angeordnet. 

 

Bei Erwerb der Klassen Mofa, L, T und AM wird keine Probezeit auferlegt! 
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GILT DER B196 AUCH IM AUSLAND? 

Dreistellige Schlüsselzahlen sind nationale Kennungen und gelten nur in Deutschland. Eine Ausweitung auf 

die gesamte EU ist in Planung, aber noch nicht gesetzlich festgehalten. 

 

KANN ICH AUFSTIEG AUF MOTORRÄDER DER KLASSE A2 MACHEN? 

Nein, die Aufstiegsklassen sind nur bei den Motorradklassen (A-Klassen) möglich. Der B196 zählt zu den 

B-Klassen. 

 

WELCHE ANDEREN B-KLASSEN GIBT ES NOCH? 

B / B78 / B197 (Auto + Anhänger unter 3,5 t) 

BE (Auto + Anhänger bis 7 t) 

B96 (Auto + Anhänger bis 4,25 t) 

Nähere Informationen sind bei der jeweiligen Klasse hinterlegt! 

 

WELCHE SCHUTZAUSRÜSTUNG WIRD BENÖTIGT? 

• Helm (gültiger Sicherheitsstandard "E-Nr." im Helm beachten; Klapp- oder Integralhelm möglich) 

• Handschuhe (ordentliche Motorradhandschuhe mit Verstärkungen) 

• Stiefel (müssen über den Knöchel gehen; Schnürsenkel müssen befestigt werden können) 

• Hose (mit Protektoren an den Knien) 

• Jacke (mit Protektoren an den Ellenbogen und am Rücken; optional/gerne auch an der Schulter) 

 

In allen unseren Filialen liegen Gutscheine von Polo und Louis bereit! 

Die Schutzausrüstung kann gegen Gebühr auch bei uns ausgeliehen werden. 

 

WIE KOMMT DAS B196 AUF MEINEN FÜHRERSCHEIN? 

Nach Absolvierung der kompletten Ausbildung wird eine Bescheinigung von der Fahrschule ausgestellt. Mit 

dieser Bescheinigung, dem (gültigen) Personalausweis und dem derzeitigen Führerschein lässt man sich die 

Schlüsselzahl B196 bei der Führerscheinstelle eintragen. 

Bitte vorab bei der Führerscheinstelle erfragen, ob zusätzliche Dokumente notwendig sind. Dies variiert je 

nach zuständiger Führerscheinstelle. 

 


